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Häuser in Städten/Märck-
bestehen gemeiniglich in deme /

zum Cxempel ein Nachbar schuldig / auff-
oder an seine rygrne Mauer seinen nechsten Nach«
barn bauen / oder die Trämb einlrgen zu kaffen/
oder zu gestatten/ daß in ftinemHoff/oder Dach/
deßNachbarnDach -Tropffen/unVRegen-Waffer

falle . Item / wann einer sein Regen-Wasser selbst nicht auffangen
darff / sondern dem Nachbarn lassen muß : ingleichen da einer sein
eigen Gebäu dem Nachbarn zu Schaden / nicht nach Gefallen / erhö¬
hen darff: oder auch dasselbe höher / als er gern wolte / führen / und
sonsten dahin richten muß/ daß er demNachbarn entweder Liecht/und
Außsehen geben/oderaber solchesnicht nehme/und daß er gedultensol¬
le/daß ihm der Nachbar Fenster/oderanders Außsehen in seinem Hoff
mache/ und dergleichen. In welchenFällen die Städt/ Märckt/und
AleÄm/gemeiniglich ihre eigeneSatzsund Anordnung hadm/durnnch
cs zu halten / und zu erkennen/ und solle hierinnen zwischen den Frey«
Häufern/und Burgerlichen/inStädten/ und Märckten / kein Unter¬
schied seyn / es wäre dann bey einem / oder andermdestwegenein ab¬
sonderliche Freyheit verbanden.

§. 2.
Die Dienstbarkeitenaber der Land-und Bau-Güter seynd / wann

einer einen Weeg/ und Steeg über ftembdc Gründ hat : Item befuegtz
ist / das Wasser auffeines andern Grund zu graben/ zu nehmen / und
über andere zu laiten : auß eines andern Brunn zu schöpften : Viehm
frembden Auen / und auffanderer Leuth Gründen zu halten / und zu
Waiden .- Steinzuklauben/zubrechen : Sand zu graben : auch an¬
ders dergleichen/ so einer von seinem Grund zu deß Nachbarn Guts /
und Nutzbarkeit / gedulten/ und beschehen laßen muß.

§. Z.
Beyderley Dienstbarkeitenmögen so wohl durch Testament/oder

andern letzten Willen/alS durchVergleichungen zwischen denenLeben-
digen/nach deroAMür gesetzt/und auffgericht/lvie auch durchrecht»

«
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mäßige Verjährung derzwey und dreyssgZahr erlangt/ und zuge-
eignet werden . Wie cs nun dißsalls auch an jedem Orth von Alters
beweißtichenHerkommen/darbcysoll eö annoch sein Verbleiben haben.

§ . 4.
Wann einem ein Weeg durch deß andern Grund / allein auffWohl-

gefallen / und von Nachbarschafft wegen/zugelassen worden / hat er
sich dessen länger nicht/als sein Nachbar will/zugebrauchen / und wer
einen sonderbahren Recht-Weeg fürgibt / es seye ein Fahrt-und Reit«
Weeg / oderGang -Steig/ und sich dessen behelffenwill/ der muß eS be¬
weisen/ sonsten der ihme sechsten eincnRecht-Weeg zu machen/ sich un¬
terstehet / oder Wider eines andern Willen über dessen Grund / demsel¬
ben zu Schaden gehet/reittet/oder fahret/oder auch bey dcmWeeg/so
ihme fürgewisen / und bewilligetworden/ ohne Noth nicht bleibt / son¬
dern einen andern daselbst fürnimbt/dermag darauffgepfändetwerde.

§ . 5.
Die gemeine Gang-Steig/Weeg/undStrassen zu Kirchen/auch

von rinemAigenzum andern / sollen jeder Orthcn verbleiben / und ge¬
lassen werden / wie eS von Alters Herkommen / und da dieselbe von an»
reinenden Wasser-Flüssen / weggewaschen / oder gerissen werden / mö¬
gen sie besser hinein m den anreinenden Grund / auch wider deß Eigen-
thumbers Willen / genommen werden/ und muß der nechste Nachbar
auff seinem Grund ein andere Strassen gedulten.

6»
Wann auch einer Gemeine ihr alte Außfuhrt durch Wasser ge¬

nommen worden / und wann solche anderst nicht als durch frembde
anreinendeGründdesselben Orths haben möchte / so ist ein jeder An¬
reiner einen ordentlichen Fahrt-Weeg/über/ und durch seinen Grund /
soviel die unvermeidentliche Nothdurfft erfordert/ nach Obrigkeit¬
licher Auszeichnung frey zu lassen / schuldig.

§ - 7 -
Welcher auß einem Brunn -Quell / oder einem Schöpff-Brunnen

auff frembden Grund / das Wasser zu seinem Hauß / oder Grund zu
nehmen befuegt ist / der hat die Gerechtigkeit deß Steigs zu solchem
Wasser/und also entgegen.

^ ^
ES soll niemandein Wasser / so von Alters her / vielen Gründenzu

Nutz geflossen / zu seinem eigenen Nutz allein abkehren/ widrigenFalls
er solches nicht allein in vorigen Stand zu setzen schuldig seyn / sondern
auch züCrstattungdeß dardurch verursachtcnSchadens/angehalten/
mdnoch darzu von der Obrigkeit absonderlichbestrafft werden solle.

L. 9.
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§4 I.

Wann mehr Nachbarn auß einem Bach zu ihren Gründen / das

Wasser zu laiten / und zu führen haben / sollen sie sich dessen emer dem
andern/ohne Schaden/und Abbruch/zugewissen Tagen/und Men/
nach Beschaffenheit ihres höher» / oder nidern gelegenenGrunds/ge¬
brauchen . Und ob schon einer / der in verjährter Zelt sich dessen nicht
bedient / dardurch sein Gerechtigkeit verlohren / so haben doch die an¬

dern hernachkeine mehrere Gerechtigkeit / als zuvor / sondern sich al¬
tem der ihrigen nachmahlenzu betragen.

§ . io.
Welcher durch eines andern Grund ein Wasser zu führen hat / der

muß dasselbe auch selbst erhalten ; hingegen ist ihme zu gelassen / so offt
eö vonndthen / den Graben zu raumen / oder ^ ^ ü ^ ohren/undRin¬

nen zu sehen / und dieselbe zu bessern / selbst und nm seinen Wcrck -^ u-

then am nächstendarzu zu gehen/ Holtz/ und anvcre Nothdurffkn da¬
bin m bringen ; doch soll cr/so viel immer möglich/nut diesem allen deß

srembdenGrunds verschonen/ wie auch bey dem erst verwilligt-und
VerglichenenRinsall verbleiben .

^ ^
Wann jemand einem andern gewilliget / von seinem Brunn -Quell/

das Wasser nach Nothdurfft / oder mit gewlsserMaaß / m semHauß/
oder andern Grund / durch Röhrenzu fuhren / der an hernach einem

andern davon mehrers nicht / als dem ersten ohne Abbruch beschehen

mag/ verwiegen. Inmaffen auch in andern dergleichen Fall^ ^

Dienstbarkeiten / allweeg die jüngere Bewilligung / der altern un¬

schädlich seyn / und verstanden werden solle.

Wann einBrunn/darauß einer das Wasser zu führen berechtiget
ist/ etliche Zahr außdörrt / und dardurch der Gebrauch der Dienstbar¬
keit dermalsten auffgehdrt / derselbe aber nach Verflressung so vieler

Zeit / als sonsten zu Verjährung dergleichen Dienstbarkeit vonno-

chen / Wieder Wasserreich wurde / soll dem jenlgen / so hievor die Ge¬

rechtigkeit gehabt / selbigeauffBegehren / wrederumben verstattet/
und zugelassen werden.

DieWasser-Läuff/ und Feld -Güß/sollen beyihrenaltenRlnsallen
gelassen / undwederab-noch auffein andern Grund gekehrt werden.

Wessen sich einer erstlichen mit seinem Nachbarn/deß Vieh -Tribs/

Waid / und Halt halber/ auff dero Gründenverglichen : oderwl
^
es

G)
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darmit durch langwührige / ruhige Gebräuch / in verjährter Zeit der
zwey und dreyssig Jahr hergebracht : also soll er sich auch dessen / und
keines mehrern/ohneabsonderlicheBewilligung/zu gebrauchen haben.

§ . 15.
Also kan keiner / ausser der Dorff-Obrigkeit/ rc. wie oben im dritten

frembdem Grund / wider desselben Eigenthumbers / oder Messers gu¬
ten Willen / suchen / oder nehmen.

§. 16 . - H - 'L
Wann ein ganße Gemein / oder sonsten jemand / ein mahl die Ge¬

ber durch sonderbahre Bewilligung/ rechtmassrgeVerjährung/ recht¬
liche ErkanntnuS / oder auffandere zuläffigeWeiß / erlangt/so kan der
Herr desselben Grunds keine Veränderung damit fürnehmen / wor-
durch die Waid dem jenigcn / welcher solche darauff vorhero gehabt /
entzogen / oder geschmälert wurde / und wann er derley Veränderung
fürzunehmensich unterstunde / soll es ihme auffdeß beschwärtenTheils
Anrueffen/alsobalden durch die ordentlicheObrigkeiteneingestelltwer¬
den . Da er aber entzwischen / oder nach ergangenemVerbott / sein
Vorhaben völlig/ oder maisten theils/ ins Werck richtete/ister solches
wieder in vorigen Stand ( wofern es anderst möglich) auff eigenen
Unkosten zu bringen ; sonsten aber denen lntercilirten allen darauß er¬
folgenden Nachtl/und Schaden/nachErkanntnus/ab zutragen schul¬
dig ; es wäre dann/daß der jenige/ deme dieWaid gebührt/zuder für¬
genommenen Veränderungwissentlich geschwigen / und auß gutwilli¬
gem Nachsehen so weit kommen lassen / daß er sich der Waid ferrer
nicht gebrauchen könte / in welchem Fall er sich destwegen zu beklagen
nicht befugt. Und dieses auch in anderen dergleichenDienstbarkeiten
der Feld-Gütter / also zu verstehen ist.

er Wbenzehende Wul /
on MewalttWgen Band-
lungen / und Uands-Mridbrüchigen Wällen.

§ . i.
iZn Gewalt ist / wann einer von jemanden an Leib oder

Gut / ohne Recht / oder gerechtliche Behebnus / und
Mittel angegriffen / und benachthcilt wird.
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